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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kezuro

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Pflanzenschutzmittel, Herbizid
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firma:

BASF Osterreich GmbH
Handelskai 94-96

1200 WIEN

Telefon: +43 (0)664 8396135
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

1.4. Notrufnummer

VergiftungsinformationsZentrale Osterreich:
+43 1 406 43 43

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Fur die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf
die Konzentrationswerte der gefahrlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und
Experteneinschatzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen

angegeben.
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefihrt.

2.2. Kennzeichnungselemente
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung/Kennzeichnung in Ubereinstimmung mit der 8sterreichischen Gesetzgebung.
Piktogramm:

Gefahrenhinweis:

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.

Sicherheitshinweis:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P280 Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt/Behélter einer ordnungsgeméafien Entsorgung zufihren.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):
EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthélt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-
on; Metamitron (ISO), Quinmerac

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
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Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben Uber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

Das Produkt enthalt keinen Stoff tiber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemafr Artikel 59(1)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften
aufgenommen wurde oder der gemalR der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadigende bzw. endokrinschédliche
Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Pflanzenschutzmittel, Herbizid

Regqulatorisch relevante Inhaltsstoffe
4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (ISO)

Gehalt (W/W): 47,6 % Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 41394-05-2 Aquatic Acute 1
EG-Nummer: 255-349-3 H302, H400
INDEX-Nummer: 613-129-00-8

Quinmerac
Gehalt (W/W): 5,9 % Aquatic Chronic 3
CAS-Nummer: 90717-03-6 H412

EG-Nummer: 402-790-6
REACH Registriernummer: 01-
0000015252-80

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Gehalt (W/W): < 0,05 % Acute Tox. 4 (oral)
ICAS-Nummer: 2634-33-5 Skin Corr./lrrit. 2
EG-Nummer: 220-120-9 Eye Dam./Irrit. 1
REACH Registriernummer: 01- Skin Sens. 1
2120761540-60 Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

M-Faktor akut: 1

M-Faktor chronisch: 1

H318, H315, H302, H317, H400, H410

Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Skin Sens. 1: >= 0,05 %

Propan-1,2-diol
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Gehalt (W/W): <10 %
CAS-Nummer: 57-55-6
EG-Nummer: 200-338-0
REACH Registriernummer; 01-
2119456809-23

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlie3lich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefuhrt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich, dieses Etikett vorzeigen) Verunreinigte
Kleidung entfernen. Niemals Erbrechen verursachen oder etwas Uber den Mund verabreichen, wenn
die verletzte Person bewusstlos ist oder unter Krampfen leidet.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidung entfernen. mit Wasser und Seife griindlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund grundlich mit Wasser spulen, Arzthilfe. Aufgrund der Inhaltsstoffe kein Erbrechen ausldsen.

4.2. Wichtigste akute und verzégerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-
Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben)
beschrieben., (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid, Wasserspruhstrahl, trockener Sand

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasservollstrahl
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5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrdende Stoffe: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Stickoxide, Chlorverbindungen,
Silikonoxide
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen kénnen bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhéangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:

Gefahrdete Behalter mit Wasser kiihlen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes
Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation oder Abwasser gelangen.
Brandriickstédnde und kontaminiertes Loschwasser entsprechend behdérdlichen Vorschriften
entsorgen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Personliche Schutzkleidung verwenden. Bertihrung mit der Haut,
Augen, Kleidung vermeiden. Fir angemessene Liftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser oder
Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Fur kleine Mengen: Mit geeignetem, flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sagemehl,
Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.

Fur grol3e Mengen: Eindammen/eindeichen. Produkt abpumpen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen. Abfalle in geeigneten, gekennzeichneten
und verschlieBbaren Behaltern getrennt sammeln. Verschmutzte Gegenstande und Fuf3boden unter
Beachtung der Umweltvorschriften griindlich mit Wasser und Tensiden reinigen. (US) Mit inerten
flussigkeitsbindendem Material (z. B. Ton oder Kieselgur) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 enthommen werden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Bei vorschriftsmafiger Lagerung und Handhabung keine besonderen Mal3nahmen erforderlich. Gute
Be- und Entliftung von Lager- und Arbeitsplatz. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor
Pausen und Arbeitsende Hande und/oder Gesicht waschen.

Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich. Der Stoff/das Produkt ist nicht brennbar. Das Produkt
ist nicht explosionsfahig.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Trennung von Nahrungs-, Genuss-, Futtermitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten und an einem
kihlen Ort aufbewahren. Behélter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schiitzen. Vor
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Lagerstabilitat:
Lagerdauer: 24 Monate

Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schiitzen:3 °C

Die Eigenschaften des Produktes kdnnen sich veréndern, wenn der Stoff/das Produkt unterhalb der
angezeigten Temperatur Uber einen langeren Zeitraum gelagert wird.

Vor Uberschreiten der folgenden Temperatur schiitzen:40 °C

Die Eigenschaften des Produktes kénnen sich verandern, wenn der Stoff/das Produkt oberhalb der
angezeigten Temperatur Uber einen langeren Zeitraum gelagert wird.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu Giiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz
| Es sind keine substanzspezifischen Arbeitsplatzgrenzwerte bekannt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz nicht erforderlich.

Handschutz:

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1) auch bei langerem, direktem
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-
1): z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a.



Seite: 7/18

BASF Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils glltigen Fassung.
Datum / tberarbeitet am: 19.02.2025 Version: 2.2
Datum / Vorherige Version: 18.09.2020 Vorherige Version: 2.1
Produkt: Kezuro

(ID Nr. 30628983/SDS_CPA_AT/DE)

Druckdatum 14.03.2026

Augenschutz;
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Kdrperschutz:
Korperschutzmittel in Abh&ngigkeit von Tatigkeit und maglicher Einwirkung auswéhlen, z.B. Schiirze,
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN 1ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten. Das Tragen
geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung. Von
Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Form: flussig
Farbe: braun
Geruch: charakteristisch

Geruchschwelle:
Nicht bestimmt, aufgrund maéglicher
Gesundheitsrisiken beim Einatmen.
Schmelzpunkt:
Das Produkt wurde nicht gepruft.
Siedepunkt:
Das Produkt wurde nicht geprdft.
Entziindlichkeit: nicht entziindbar
Untere Explosionsgrenze:
Aufgrund der Zusammensetzung des
Produkts und der bisherigen
Erfahrung mit diesem Produkt ist
eine Gefahrdung bei sachgemafliem
Umgang und bestimmungsgemafier
Verwendung nicht zu erwarten.
Obere Explosionsgrenze:
Aufgrund der Zusammensetzung des
Produkts und der bisherigen
Erfahrung mit diesem Produkt ist
eine Geféahrdung bei sachgemaliem
Umgang und bestimmungsgemalier
Verwendung nicht zu erwarten.
Flammpunkt:
Nicht entflammbar.
Zundtemperatur: > 400 °C
Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise flur Lagerung und
Umgang beachtet werden.
pH-Wert: ca.3-5
(1 %(m), 20 °C)
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Viskositat, dynamisch:
Keine Daten vorhanden.
Wasserloslichkeit: dispergierbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):
Die Aussage ist von den
Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.
Angaben zu: 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (ISO)
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): 0,85
(20 °C)
Angaben zu: Quinmerac
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):-1,41 (OECD Guideline 117)
(20 °C; pH-Wert: 7)
1,17 (OECD Guideline 117)
(20 °C; pH-Wert: 4)

Dampfdruck: ca. 0,1 hPa
(20 °C)
Angaben beziehen sich auf die
Hauptkomponente/-komponenten.
Dichte: ca. 1,2 g/lcm3
(20 °C)
Relative Dampfdichte (Luft):
nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben
Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff
Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich

Brandférdernde Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften: nicht brandférdernd

Sonstige sicherheitstechnische KenngréfR3en

Sonstige Angaben: Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische
Kenngrof3en in diesem Abschnitt angegeben.
Verdampfungsgeschwindigkeit:
nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fur Lagerung und Umgang beachtet werden.
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Beurteilung Akute Toxizitat:

Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch. Bei einmaliger Berihrung mit der Haut
praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): > 2.000 mg/kg

(inhalativ):Das Produkt wurde nicht gepruft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg

Angaben zu: 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (ISO)
Experimentelle/berechnete Daten:

LC50 Ratte (inhalativ): 3,17 mg/l 4 h

Geprift wurde ein Aerosol.

Angaben zu: Quinmerac

Experimentelle/berechnete Daten:

LC50 Ratte (inhalativ): > 5,4 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Es wurde keine Mortalitat beobachtet. Gepruft wurde ein Staub-Aerosol.

Reizwirkung
Beurteilung Reizwirkung:

Wirkt nicht reizend an den Augen. Wirkt nicht reizend an der Haut. Das Produkt wurde nicht gepruft.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
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Angaben zu: 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (ISO)
Experimentelle/berechnete Daten:

Hautveratzung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend.

Angaben zu: Quinmerac
Experimentelle/berechnete Daten:
Hautveratzung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (OECD Guideline 404)

Angaben zu: 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (ISO)
Experimentelle/berechnete Daten:

Ernsthafte Augenschadigung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend.

Angaben zu: Quinmerac
Experimentelle/berechnete Daten:

Ernsthafte Augenschadigung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (OECD Guideline 405)

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung
Beurteilung Sensibilisierung:

Anhaltspunkte fur ein hautsensibilisierendes Potenzial liegen nicht vor. Das Produkt wurde nicht
geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu: Quinmerac

Experimentelle/berechnete Daten:

Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: nicht sensibilisierend (OECD
Guideline 406)

Gepruft wurde eine wassrige Losung.

Angaben zu: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Experimentelle/berechnete Daten:

Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: hautsensibilisierend (OECD
Guideline 406)

Keimzellenmutagenitét

Beurteilung Mutagenitat:

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet. Die Mutagenitatstests geben keine Hinweise auf ein gentoxisches Potenzial.

Kanzerogenitét

Beurteilung Kanzerogenitat:

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet. In verschiedenen Prifungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf eine
krebserzeugende Wirkung.
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Reproduktionstoxizitat

Beurteilung Reproduktionstoxizitat:

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet. In Priiffungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeintrachtigende
Wirkungen.

Entwicklungstoxizitat
Beurteilung Teratogenitat:

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet. Priifungen am Tier geben in Mengen, die fur die Elterntiere nicht giftig sind, keine
Hinweise auf eine fruchtschadigende Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist bei einmaliger Exposition nicht mit einer
organspezifischen Toxizitat zu rechnen.

Bemerkungen: Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

Toxizitat bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizitat bei wiederholter Verabreichung:

Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet. Nach wiederholter Verabreichung an Versuchstiere zeigte sich keine substanzspezifische
Organtoxizitat.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.
Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

Wechselwirkungen
Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keinen Stoff Uber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemaR Artikel 59(1)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschéadlicher Eigenschaften
aufgenommen wurde oder der gemaR der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadigende bzw. endokrinschéadliche
Eigenschaften aufweist.

Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise zur Toxizitat
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Missbrauch kann zu Gesundheitsschaden fuhren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Beurteilung aquatische Toxizitét:
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fischtoxizitat:
LC50 (96 h) ca. 10 - 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statisch)

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) ca. 10 - 100 mg/l, Daphnia magna (statisch)

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) ca. 1 - 10 mg/l (Wachstumsrate), Pseudokirchneriella subcapitata (statisch)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

Angaben zu:4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (ISO)
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zu:quinmerac (ISO); 7-chloro-3-methylchinolin-8-cacbonsaure
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):
Schwer biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten
abgeleitet.

Angaben zu:4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (1ISO)
Bioakkumulationspotential:

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten.

Angaben zu:Quinmerac
Bioakkumulationspotential:
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Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten.

12.4. Mobilitat im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Boden: Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zu:4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on; Metamitron (1SO)
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Boden: Geringe Mobilitat im Boden

Angaben zu:quinmerac (ISO); 7-chloro-3-methylchinolin-8-cacbonsaure

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:

Flichtigkeit: Von der Wasseroberflache verdampft der Stoff nicht in die Atmosphare.
Adsorption an Boden: Bei Eintrag in den Boden versickert der Stoff und kann mit gréf3eren
Wassermengen in Abhangigkeit vom biologischen Abbau auch in tiefere Bodenschichten
eingetragen werden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die
vPVB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfullt.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keinen Stoff Giber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemaf Artikel 59(1)
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften
aufgenommen wurde oder der gemalf der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschadigende bzw. endokrinschéadliche
Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schiadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der Verordnung (EG) 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau
der Ozonschicht fuhren, aufgefiihrt sind.

Zusatzliche Hinweise

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der ortlichen, behordlichen Vorschriften einer geeigneten
Verbrennungsanlage zugefihrt werden.

Abfallschliissel (landespezifisch) (Osterreich):
53103 Altbestande von Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmitteln

Ungereinigte Verpackung:

Gebrauchte Verpackungen sind optimal zu entleeren und wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-
Nummer:
Ordnungsgemafle UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise flir den
Anwender:

RID

UN-Nummer oder ID-
Nummer:
Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender:

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer oder ID-
Nummer:
Ordnungsgeméale UN-
Versandbezeichnung:

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN3082

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G.
(METAMITRON)

9, EHSM
1|
ja

Keine bekannt

UN3082

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G.
(METAMITRON)

9, EHSM

1|

ja

Keine bekannt

UN3082

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G.
(METAMITRON)
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Transportgefahrenklassen: 9, EHSM
Verpackungsgruppe: 1
Umweltgefahren: ja

Besondere Keine bekannt

Vorsichtshinweise fir den
Anwender:

Transport im Binnentankschiff / Schiff flr Schittgiter

nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-
Nummer:
OrdnungsgeméRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender:

Lufttransport
IATA/ICAO

UN-Nummer oder ID-
Nummer:
Ordnungsgeméale UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

UN 3082

UMWELTGEFAEH
RDENDER STOFF,
FLUESSIG, N.A.G.
(METAMITRON)

9, EHSM

1]

ja

Marine pollutant: JA

EmS: F-A; S-F

UN 3082

UMWELTGEFAEH
RDENDER STOFF,
FLUESSIG, N.A.G.
(METAMITRON)

9, EHSM

1
ja

Sea transport

IMDG

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user:

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

UN 3082

ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(METAMITRON)

9, EHSM

1]

yes

Marine pollutant:
YES

EmS: F-A; S-F

UN 3082

ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(METAMITRON)

9, EHSM

i
yes
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Besondere Keine bekannt Special precautions None known
Vorsichtshinweise fiir den for user:
Anwender:

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Eintrage fir "UN-Nummer oder ID-Nummer" fur die jeweiligen Regelungen in
den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung® der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Transportgefahrenklasse(n) der jeweiligen Vorschriften in den
Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Umweltgefahren® der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen
oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fiir den Anwender
Siehe entsprechende Eintrage fur ,Besondere Vorsichtsmalnahmen fir den Verwender® der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Maritime transport in bulk according
Seeweg gemal IMO-Instrumenten to IMO instruments
Es ist keine Massengutbefdrderung auf dem Maritime transport in bulk is not intended.

Seeweg beabsichtigt.

Weitere Angaben

Fur Produkt in geeigneten Gebinden mit einer Nettomenge von hdchstens 5 L oder weniger kann der
Transport als Kein Gefahrgut unter Anwendung der folgenden Vorschriften erfolgen: ADR, RID,
ADN: Sondervorschrift 375; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Sondervorschrift 99(2); 49CFR: §
171.4 (c) (2) und auch die Sondervorschrift 375 in Anhang B, die in China geregelt ist "Regulations
Concerning Road Transportation of Dangerous Goods Part 3: Index of dangerous goods name and
transportation requirements" (JT/T 617.3)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschrankungen und Berechtigungen
Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt fir das Produkt vorgesehenen Verwendung(en) unterliegen nicht
den Beschréankungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit geféhrlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift; E2
Die Klassifizierung gilt fir Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Wassergefahrdungsklasse (AwSV vom 01.08.2017): (2) Deutlich wassergefahrdend.
Selbsteinstufung

Zur Vermeidung von Risiken fur Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und die
zugehorigen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt sind den Abschnitten 7 und 8 dieses Sicherheitsdatenblatts
zu entnehmen.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Zur ordnungsgemafRen und sicheren Handhabung dieses Produktes beachten Sie bitte die
zugelassenen Bedingungen, die im Produkt-Etikett aufgefiihrt sind.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlief3lich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Aquatic Chronic Gewassergefahrdend - chronisch

Acute Tox. Akute Toxizitat

Aguatic Acute Gewassergefahrdend - akut

Skin Corr./lrrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fur Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



Seite: 18/18

BASF Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils glltigen Fassung.
Datum / tberarbeitet am: 19.02.2025 Version: 2.2
Datum / Vorherige Version: 18.09.2020 Vorherige Version: 2.1
Produkt: Kezuro

(ID Nr. 30628983/SDS_CPA_AT/DE)

Druckdatum 14.03.2026

|H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Abkiirzungen
ADR = Europaisches Ubereinkommen {ber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der

StraRe. ADN = Europaisches Ubereinkommen (iber die Befdrderung gefahrlicher Guter auf
Binnenwasserstrallen. ATE = Schéatzwerte fur die akute Toxizitat. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS =
Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN =
Deutsches Institut fir Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive
Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslost. EG
= Européische Gemeinschaft. EN = Européaische Normen. IARC = Internationale Behdrde zur
Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code
fir den Bau und die Ausristung von Schiffen, die gefahrliche Chemikalien in gro3en Mengen beférdern.
IMDG = Internationaler Code fir gefahrliche Guter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale
Organisation fur Normung. STEL = Grenzwert flr Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die
sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der
beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL =
Internationales Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfalle. NEN =
Niederlandische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit.
OECD = Organisation zur 6konomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent,
bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM =
Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer fur den Transport
gefahrlicher Guter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die
Eignhung des Produktes fur einen konkreten Einsatzzweck kénnen aus den im Sicherheitsdatenblatt
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4. Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2. Kennzeichnungselemente
	2.3. Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1. Stoffe
	3.2. Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen
	4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1. Löschmittel
	5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2. Umweltschutzmaßnahmen
	6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4. Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3. Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1. Zu überwachende Parameter
	8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2. Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1. Reaktivität
	10.2. Chemische Stabilität
	10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4. Zu vermeidende Bedingungen
	10.5. Unverträgliche Materialien
	10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2. Angaben über sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1. Toxizität
	12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3. Bioakkumulationspotenzial
	12.4. Mobilität im Boden
	12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7. Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3. Transportgefahrenklassen
	14.4. Verpackungsgruppe
	14.5. Umweltgefahren
	14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

